
Abrechnungsfristen für Veranstaltungen
von KjG-Pfarrgruppen im Bistum Münster

Veranstaltungen bis einschließlich 02.06.2024  
(Fronleichnamswochenende)

Abrechnungsfrist 31.08.2024

Veranstaltungen ab 03.06. bis 31.08.2024
Abrechnungsfrist 3 Monate nach Ende der Veranstaltung

Veranstaltungen ab 01.09. bis 03.11.2024  
(Allerheiligenwochenende)

Abrechnungsfrist 30.11.2024 (Absolute Ausschlussfrist)

Veranstaltungen ab 04.11. bis 28.11.2024  
(vor dem ersten Dezember Wochenende)

Abrechnungsfrist 01.12.2024 (Absolute Ausschlussfrist)
Anlegefrist im KJP Portal 15.11.2024

Veranstaltungen ab 29.11. bis 31.12.2024
Abrechnungsfrist 15.01.2025, aber möglichst zeitnah abrechnen  

(Absolute Ausschlussfrist)
Anlegefrist im KJP Portal 15.11.2024

ACHTUNG!

Wenn die Fristen nicht eingehalten werden, 
können wir keine 100% Förderung garantieren, 

da die Veranstaltungen bei der Förderung 
hintenangestellt werden. Es ist auf jeden Fall 
eine Absprache mit der Diözesanstelle nötig!

Sollte der Fördertopf zu Ende des Jahres kom-
plett ausgeschöpft sein, ist eine Nachförderung 

durch den DV nicht garantiert und wird durch die 
Diözesanleitung beraten. Voraussichtlich findet 
eine Nachförderung statt, aber nicht im vollen 

Umfang der sonst geförderten Kosten.


